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Bekanntmachungen
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VERORDNUNGEN
31. OrdnungsbehöidlicheVerordnung

zur ?inderurlg dei Ordnungsbehördlichen
Verordnung zur Festsetzung des Utasserschutz-

gebietes fiitr das Einzugsgebiet der Wasser-
gewinnungsar age Tielbohrung Burhagen der
Stadt Brilon in Bdlon - Wasserschutzgebiets-

verordnung Brilon-Burhagen - vom 21. 12. 1988,
veröffentlicht im Arntsblatt für den Regierungs-

bezirk Arnsberg Nr. 2 vom 14. l. 1989;
(1. Anderungsverordrrung zur Wasserschutzgebiets-

verordnung Brilon-Burhagen)

lnlralt:

S I RäLinil i .her Geltungsbereich

S 2Beqriffsbestimnungen

S 3 Schutz in der Zone III

S 4 Schutz in der Zone I

g 5 Miliiänsche Übungen und Liegenschaften

S 6 Duldungspflichten

S 7 Genehmigungen

5 B Befreiungen

S 9 Entschädigungen und Ausgleichszahlungen

S lO Ordnungswidrigkeiten

S t 1 Andere Rechtsvorschriften

S l2 lnkrafttreten

Aufgrund
- der 5S 19 und 41 des Gesetzes zur Ordnung des

Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHGI
vom 23. September 1986 {BGBI. I S. 1529. 1654).
zuletzt geändert durch Art. 8 des 31. Strafrecittsän-
derungsgcse l rFs  -  2 .  Cese lz  zur  BekärnpfLrnq  der
UmweltkriminaliLät {31. StrAndG 2. UKG) vonr
27. 6. 1994 (BGBI. I S. t44O)

d e r S S  1 . : 1 ,  1 5 .  1 1 6 ,  1 1 7 .  1 3 6 .  1 3 8 ,  I 4 1 ,  1 5 O .  1 6 1 u n d
167 Abs. 2 des Wassergesetzes lür das Land Nord
rhein Westfalen (Lardeswassergesetz LwG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. 6. 1995
tGV. NW. S. 926lScV. NW. 77)

-  der  SS I2 .  25 .  27  .2a .29 .  30 .  33  und 3 . r  des  cesetzes
über Aufbau trnd Befuqnisse der Ordnungsbehörden

Ordnunqsbehördengesetz {OBG} vorr 13. Mai 19BO
(GV. N.w. S. 528/SGV. NW. 2060). zuletzt qeändert
dui ch Gesetz vom 20. 12. 1994 {cV. NW. S. t 1 151

ruird

inl Einvernehmerl ntit detr1 Landesoberberg.rmt des
Landes Nordrhein Westlalen verordnet:
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9 r
Räunlicher Geltüngsbereich

(ll Im lnteresse der öffentlichen wasserversorgung
wird zum Schutze des Grundwassers im Einzugsgebiet
der Wassergewinnungsanlage Tiefbohrung Burhagen
der Stadt Bnlon (Begünsügte im Sinne von S 15 Abs. I
LWG) ein wasserschutzgebiet festgesetzt.

(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die weitere
Schutzzone [Zone III) und in den Fassungsbereich
[Zone I].

[3) Es erstreckt sich auf Teile der Gemarkung Brilon
(F Iure  43 .  45 .  47  und 50) .
(4) Über das Wasserschutzgebiet mit seinen Schulzzo-
nen gibt die als Anlage zu dieser Verordnung angefügte
Übersichlskarre im Maj3stab I : 25 ooo einen Über-
blick.

Im €inzelnen ergibt sich die genaue Abgrenzung des
Wasserschutzgebietes und seiner Schutzzonen aus der
Schutzgebietskafie im Maj3stab 1 : 5OOO. Hierin sind
die Zone Il l  gelb und die Tnne I rot arrgelegt.

übersichtskarte und Schutzgebietskarte sind Bestand-
teil dieser Verordnung. Die Verordnung liegt vom Tag
des Inkrafttretens ar zu jedermanns Einsicht w:ihrend
der Dienststunden bei folgenden Behörden aus:

1. Bezirksreglerung A.rnsberg
- Obere wasserbehörde
59817 Arnsberg

2. I-andrat
des Hochsauerlandkreises
- Untere Wasserbehörde -

59870 Meschede

3. Stadtdirektor
Brilon
59929 Brilon.

g 2

BegriffsbestimmutrgelrBegriffsbestimmutrgelr
(l) wassergefziirdende Stoffe im Sinne dieser Verord
nung sind feste, flüssige oder gasförmige Stoffe. die
sich im Wasser lösen, sich mit diesem vermischen. an
seinen Inhaltsstoffen haften oder seine Oberfläche be-
decken und dadurch die physikalischen, chemischen
oder biologischen Eigenschaften des Wassers nachtei
lig verärrldern können. insbesondere
- Säuren, I-augen.
- Alkalimetalle. Siliciumlegierungen mit über 30 v. H.

Silicium, metallorganische Verbindungen, Halogene.
Säurehalogenide, Metallcarbonyle und Beizsalze.

- Mineral und Teeröle sowi€ deren Produkie,
- flüssige und wasserlösliche Kohlenwasserstoffe. Al-

kohole, A.ldehyde. Ketone. Ester, halogen , stickstoff-
und schwefelhaltige organische Verbindungen,

chemische Mittel für Pflarzenschutz, zur Schädlings
oder Aufu'uchsbekämpfung sowie zur wachstumsre
gelung (Pfl anzenschutzmittel).

- Gifte,

organische Iäsungsmittel,
- radioaktive Stoffe,

Jauche.  Cü l le  und minera l i sche Düngemi l te l .
- Silagesickersaft und Molke,
- Klärschlamm.
- Fäkalien.
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Zu diesen gehören auch die in der Allgemeinen ver-
waltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über
die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wasser
gefährdungsklassen. - Verwaltungsvorschrift wasser-
gefährdende Stoffe (VwVwS) - des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
vom 18. 4. 1996 und die im Katalog wassergefähr-
dender Stoffe {ausgenommen Stoffe der Klasse oJ
aufgeführten Stoffe.

(2) Abwasser im Sinne dieser Verordnung sind das
durch häuslichen, gewerblichen, la-ndwirtschaftlichen
oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften ver
:inderte und das bei Trockenwetter damit zusammen
abfliej3ende wasser {Schmutzwasser) sowie das von
Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder
befestigten Flächen abflietende und gesammelte was-
ser (Niederschlagswasser).

[3) GüUe im Sinne dieser Verordnung sind die Gemi-
sche aus Kot- und Harnausscheidungen von Rindern.
Schweinen oder Geflügel. auch vermischt mit Abwas-
ser sowie deren natürliche Umwandlungsprodukte-
Zur Gülle im Sinne dieser Verordnung gehören auch
die Ausscheidungen von Geflügel ohne Zusatz von Ab-
wasser sowie deren natürliche Umwandlungsprodukte
[ceflügelkot).

Jauche im Sinne dieser Verordnung sind die Harnaus-
scheidungen von Rindern oder Schweinen, vermischt
mit Abwasser. Einstreu oder Futterresten.

{4) wassergefzihrliche Anlagen im Sinne dieser Verord-
nung sind Betriebe , die wassergefährdende Stoffe, Ab-
wasser oder Kühlwasser abstolen oder in denen regel-
mätig mit wassergef:ihrdenden Stoffen umgegangen
wird, insbesondere

Akkumulatorenfabriken,
- Beizereien,
- Lackier- und Entlackungsbetriebe, andere Betriebe.

die ätzende Flüssigkeiten verwenden.

chemische Fabriken.
- Erdölraffinerien. Groftanklager, Hydrierwerke, Gal

vanikbetriebe, Weij3blechwerke, Gaswerke, Kokerei-
en. Kohlekraftwerke. Cerbereien und l€derverarbei-
tungsbetriebe,

- Chemikalienhandlungen.

Kaliwerke. Salinen.
- Kernkraftwerke.
- Metallhütten.
- Sprengstolfabriken,

Textilveredelungsbetriebe,
- Tierkörperverwertungsstellen,

Zellulosefabriken,

Zuckerläbriken.

(5) Lagerbehälter im Sinne dieser Verordnung sind
ortsfeste oder zum Lagern aufgestetlte ortsbewegliche
Behälter. Kommunizierende Behälter gelten als eiD Be
hälter.

Unterirdische Lagerbehälter im Sinne dieser Verord
nung sind Behälter, die vollständig im Erdreich einge
bettet sind. Behälter. die nur teilweise im Erdreich
eingebettet sind sowie Behälter. die so aufgestellt sind,
da-ß Undichtheiten nicht zuverlässig und schnell er-
kennbar sind, werden unterirdischen Behältern gleich



gestellt. Alle übrigen Lagerbehälter gelten als oberirdi-
sche Lagerbehälter.

s 3
Schutz in der Zon€ III

l l  ) ln der Zone ll l  sind genehmigungspflichtig

1. das Errichten, Wiederherstellen, Erweitern, we-
sentliche Andern oder die Nutzungsänderung
baulicher Anlagen im Sinne der Bauordnung
für das L,and Nordrhein-Westfalen - Landesbau-
ordnung - [BauO NW,

2. das Errichten, Erweitern oder wesentliche An-
dern von Abwasseranlagen,

3. das Errichten von Regenklärbecken,
4. das Ablagern nicht nachteilig veränderter na-

türlicher Locker und Festgesteine,

5. das Erweitern oder wesentliche Andern von
Rohrleitungsanlagen zum Trarsport wasserge-
fährdender Stoffe sowie von Leitungen mit was-
sergefährdenden Stoffen, z. B. ölgelflihlte unter-
lrdische Hochspannungsleitungen,

6. das Erichten oder wesentliche Andern von Hei-
zungs- und Kühlanlagen, die die Boden- oder
Grundwassertemperatur ausnutzen Nvärme-
pumpen) .

7. das Einleiten [Versickern) von unbelastetem
Kühlwasser in den Untergrund,

B. Bohrungen aller Art über eine Tiefe von mehr
als 5 m,

q Sörend l ,  ndcn

10. das Umwandeln von Dauergrünland lwiesen
und Weiden) in eine andere landwirtschaftliche
oder gajtenbauliche Nutzung,

11. das Umwandeln forstwirtschaftlich genutzter

, Flächen,

12. der Bau neuer oder das wesentliche Andern
besteh€nder Straj3en und Wege, soweit dies
über den Ra}men der üblichen Unterhaltung
und örtlich begrenzter VerkehrssicherungsmatJ
nahmen hinausgeht,

13. das Errichten oder Erweitern von Rastanlagen,
Parkplätzen oder Stellplätzen für mehr als 1O
Kraftfahrzeuge,

14. Mzirkte. Volksfeste. Ausstellungen und ähnliche
Veralstaltungen auterhalb da[ür zugelassener
h ' ,  ' l i . h c .  A n l z  d c n

15. das Neuanlegen von Cartenbaubetrieben.

16. die for- twl rtschaltl iche Anrvendung zugelasse-
ner P{lanzenschutzmittel aus Luftfahrzeugen.

(2) ln der Zone Ill sind verboten

1. das Errichten wassergefährlicher Anlagen jeder

2. das Er:richten, Wiederherstellen. Erweitern, we
sentlich€ Andern oder die Nutzungsänderung
von Gebäuden im Sinne der Bauordnung für
das Land Nordrhein Westfaien Landesbauord-
nung - (BauO NW). wenn
- Stofle venvendet werden. bei denen die Gefahr

der Auswaschllng oder Auslaugung wasserge-
fährdender Stofl-e besteht, oder
das Abwass€r nicht vollständig und sicher
aLls der Zone III hinausgeleitet wird,

ausgenotullren:ausgenotullren:
schwachbelastetes Niederschlagswasser aus
der Dachentwässerung,

3. das Errichten von Abwasserbehandlungsanla-
gen,
ausgenommen:

Regenklärbecken,

4. das Einleiten von
- behandeltem Abwasser in oberirdische Ge-

wäSser,
- unbehandeltem Abwasser in oberirdische Ge-

wässer.
- Abwasserjeder Art oder von wassergefährden

den Stoffen in den Untergrund (2. B. Versik-
kern oder Versenken),

ausgenourmen:
- das Versickern von schwachbelastetem Nie

derschlagswasser aus der Dachentwesserung
sowie von unbelastetem Kühlwasser über die
belebte Bodenzone,

- das Einleiten von unverschmutztem Abwas-
ser, das zur Gewinnung von Wärme abgekühlt
wurde.

5- das Errichten von Abfallentsorgungsanlagen je-
der Art, einschlietlich von Anlagen zum l,agern
oder Behandeln von Autowracks, Kraftfahrzeug-
schrott und Altreifen,
ausgelornmelr;ausgelornmelr;
das Ablagern nicht nachteilig veränderter na-
türlicher Locker und Festgesteine,

6. das Errichten von Rohrleitungsanlagen zum
Tralsport ivassergefährdender Stoffe sowie l,ei
tungen mit wassergefährdenden Stoffen, z. B.
ölgekühlte unterirdische Hochsparnungslei-
tungen,
ausgetrommen:
- Rohrleitungen lnnerhalb von Wohn oder Be-

triebsgrundstücken mit ausreichenden Si-
cherheitsvorkehrungen gegen den Austritt
wassergefährdender Stoffe.

Abwasserleitungen,

7. das Errichten von Arlagen zum Vertreiben, Ab-' füllen und Umschlagen wassergefährdender
Stoffe,
ausgenollrmen:
Cü l le  und Jauchebehä l re r  mi l  wasserundurc l r -
lässig befestigtem Abfüllplatz,

8. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum
Sammeln oder Lagern wassergelährdender Stof-
fe sowie das ungesicherte Lagern wassergefähr
dender Stoffe,
ausgenommen:

Anlagen zum Lagern von Heizöl so\r-ie Diesel-
haftstoff, wenn der Rauminhalt der Anlage
bei unterirdischen Lagerbehältern 40 O00 I
und bei ausschlieflich oberirdischen Lagerbe-
hältern l00OO0 I nicht übersteigt und die
erforderlichen Sicherheitsmaj3nahmen für
Bau. Transport, Füllung, Leerung, L,agerung
und Betrieb getrollen und eingehalten wer-
den.
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abgedichtete, eingefatte und überdachte Flä-
chen zum l,agern von Pflanzenschutzmittein
und mineralischem Dünger,

- dichte Behälter zum Sammeln oder Lagern
von SilagesickersäJten, Jauche und Gülle,

- gegen Auswaschungen oder Abschwemmun-
gen gesicherte Flächen zum Sammeln oder
Lagern vön Stallmist, wenn die anfallenden
Abwässer ordnungsgemäJJ beseitigt werden,

- dichte Behälter zum Lagern geringer Mengen
sonstiger wasserge ffirdender Stoffe für den
häuslichen. gewerblichen und landwirtschaft-
lichen Bereich,

9. das Verwenden von in Wasserschutzgebieten
nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln; die
unsachgemäre Verwendung zugelassener Mittel
dieser Art sowie deren AnwendunA aus der Luft.

ausgenomlnen;
- die forstwirtschaftliche Anwendung von in

Wasserschutzgebieten zugelassenen Pflanzen
schulzmitteln aus Luftfahrzeugen bei Einhal-
tung eines Abstandssbeifens von 50 m zur
Wass€rschutzz one I,

10. das Aufbringen von KläJschlamm und Fäkalien,

I l. das Aufbringen von N,ihrstoffträgern, z, B. Mi-
neraldünger, Gülle, Jauche, Festmist, Kompost,
Silagesickersaft, Abwasser auf land-, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen,

ausgenommen:
- das Aufbringen von Nährstoffträgern zum

Z/recke der Düngung nach einem untei Be
achtung der Beratungsempfehlungen der
l,andwirtschaftskammer Westfalen-Lippe für
jedes Wirtschaftsjahr und jede Wirtschaftsfl ä-
che {Schlag) erstellten Düngeplar: darin sind
unter Berücksichtigung aller Nährstoffeinträ-
ge. des N,ihrstoffangebotes im Boden und des
Nährstoffbedarfes der Pflanzen die einzelnen
Nährstoffgaben einschlief lich der mengenmä-
tigen und zeitlichen verteilung festzulegen:
Düngeplan und Beratungsempfehlungen ha
ben den besonderen Schutz der Gewässer zu
berücksichtigen,

forstliche Kompensationsdüngung.

12. das Aufbringen von flüssigen Nährstoflträgern
bei der Besorgnis der Abschwemmung, insbe-
sondere auf tiefgründig geirorenem oder
schneebedecktem Boden,

ausgenommen:
- geringfLrgige Schneebedeckung auf hängigen

Flächen.

13. das Herstellen von Silagen, wenn Silagesicker-
sälte nicht aufgefangen und schadlos beseitigt
werden-

14. das Neuarlegen von Intensivkulturen,

15. das Errichten von Intensiv- oder Massentierhal-
tungsbetrieben.

16. das Neuaj]legen von Kleinqartenanlagen.

I7. das Neuanlegen von Friedhöfen.

18. das Errichten von Stait und l,andebahnen. das
Einrichten von Hubschrauberlandeplätzen so

wie das Ausweisen von Sicherheitsflächen, An
flugsektoren und Notab\ rurfplätzen des Lultver-
kehrs.

19. das Verwenden auswasch oder auslaugbarer
wassergefälrdener Stoffe. insbesondere Bdu-
schutt, Müllverbrennungsrückstände, Schlak-
ken, teer- oder phenolhaltige Stoffe im Stra-
ten-, Wege-, Wasserbau und beim Errichten
oder Erweitern von Lärmschutzwällen.

20. Grabungen oder Abgrabungen, durch die das
Grundwasser dauernd oder zeitweise freigelegt
oder angeschnitten wird,

ausgenornmen:

Matnaimen für das Verlegen von Post- und
Stromkabeln. für das Aufstellen von Masten,
das Verlegen r.on Ver- und Entsorgungsleitun-
gen und - soweit das Gnindwasser nicht frei-
gelegt oder angeschnitten wird - Baugruben
fü( Ein- oder Zweifamilienhausbebauung,

21. das Anlegen von Fischteichen so\rie das Betrei
ben von Netzfischhaltung,

22. Motorsportveranstaltungen,

23. das Errichten von SchietJstätten,

24. das Zelten und Lagern au-ßerhalb dafür vorgese-
hener baulicher Anlagen im Sinne der Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen - Lan-
desbauordnung - (BauO NW].

s 4
Schutz in der zone I

(l) In der Zone I sind alle Handlungen verboten, die
nicht dem ordnungsgemäten Betrieb, der Wartung
oder Unterhaltung des Wasserwerks und seiner Was-
sergewinnungsanlagen, der behördlichen Uberwa
chung der Wassewersorgung oder der Ausübung der
Gewässeraufsicht dienen.
(2) Betreten der Zone I ist nur solchen Personen gestat
tet, die im Interesse der Wasserversorgung handeln
oder mit behördlichen Überwachungsaufgaben betraut
sind.

{3) Land- und forstwirtschaftliche Ma.,3nahmen sind
verboten. soweit sie nicht der Erhaltung und Pflege der
zum Schutz des Grundwassers notwendigen Grasnar-
be und des Baumbestandes dienen. Der Einsalz von
Pflarzenschutzmitteln und jegliche Düngung sind ver-
boten.

s 5
Militärische Ubungen und Liegetschaften

Bei militärischen Ubungen und Liegenschaften sind die
im Merkb la t t  W 106. .Mi l i lä r i sche Übungen  nd  L iegen
schaften der Streitkräfte in Wasserschutzgebieten vom
Aprii 1991 festgelegten Erlaubnisse und Verbote zu
beachten.

g 6

Duldurtgspflichten
(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grund-
stücken iln Wasserschuizg€biet haben die wasserbe-
hördliche Überwachung des Wasserschutzgebietes.
insbesondere hinsichtlich der Befolgung der Vorschrif-
ten dieser Verordnung und der nach ihr getroffenen
Anordnungen, sowie die Beobachtung der Gewässer
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und des Bodens gemät S 19 Abs. 2 Nr. 2, S 21 WHG
und SS 116, I 17 und 167 Abs. 2 LWC zu dulden.

(21 Anlagen und sonstige Einrichtungen, die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehen und
die nach MaJ3gabe des sonstigen öffentlichen Rechts im
B€stard und Betrieb geschützt sind, genietJen Be-
standsschutz. Eigentümer und Nutzungsberechtigte
haben jedoch zu dulden, da-ß solche Anlagen und Ein-
richtungen an die Vorschriften der Verordnung ange-
part oder beseitigt und erforderliche Sicherungsmat-
nahmen getroffen werden (S 19 Abs. 2 Nr. 2 wHG).

(3) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grund-
stücken im wasserschutzgebiet haben darüber hinaus
zu dulden,

1� das Errichten, Betreiben und Unterhalten von Ein-
richtungen zur Sicherung der Zone I gegen unbefug
tes Betrelen,

2. das Aufstellen, Unterhalten oder Beseitigen von Hin-
weis-. Warn-. Gebots- und Verbotszeichen.

3. das Auffüllen von Mulden und Erdaufschlüssen,

4. das Bebeten der Grundstücke durctr Bedienstete
der zuständigen Behörden zur Beobachtung. Mes-
sung und Untersuchung des Grundwassers und zur
Entnahme von Bodenproben,

5. die Anlage und den Betrieb von Grundwasserbeob-
achtungsbrunnen ,

6. das Errichten und Unterhalten von Anlagen zur Si-
cherung gegen Überschwemmungen und

7. das Beseitigen von Erdaufschlüssen oder Ablage-
rungen.

(41 Die Untere Wasserbehörde ordnet gegenüber den
betroffenen Eigentümern oder Nutzungsberechtigten
die gemä-ß Abs. 1 bis Abs. 3 zu duldenden Mafnahmen
durch schriftlichen Bescheid an. Der Wasserwerksbe-
treiber und das Staatliche Umweltamt, bei fachspezifi-
schen Fragen ggi auch ardere Träger öffentlicher Be-
lange (2. B. Landwirtschaftskammer. Forstantl, sind
vorher zu hören. Soweit bergrechtliche Belange berührt
sind, ergeht die Entscheidung im Benehmen mit dem
zust,indigen Bergamt. Der Bescheid ist mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem Dul-
dungspflichtlgen bekanntzugeben. Der'wasserwerks
betreiber, das Staatliche Umweltamt und. soweit betei-
ligt, das Bergamt, erhalten Abschriften nachrichtlich
zur Kenntnis.

s 7
cenehmigrmgen

(1) Über Genehmigungen nach $ 3 entscheidet die Un-
tere Wasserbehörde. Dem Genehmigungsantrag sind
in vierfacher Ausfertigung Unterlagen, wie Beschrei-
bung, Pläne, Zeichnungen. Berechnungen und sonsti-
ge Nachweise, beizufügen, soweit sie zur Beurteilung
des Antrages erforderlich sind. Anträge. die mangelhaft
sind oder ohne ausreichende Unterlagen vorgelegt wer-
den, können ohne weiteres zurückgewiesen werden,
wenn der Antragsteller die ihm mitgeieilten Mängel
innerhalb der ihm gesetzten Fristen nicht behebt. Der
Antragsteller ist auf diese Folgen hinzuweisen.
(2) Die Untere wasserbehörde beteiligt den wasser-
werksbetreiber und holt vor ihrer Entscheidung die
Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes, bei fach-
spezifischen Fragen ggl auch anderer Träger öffentli-
cher Belange (2. B. Landwirtschaftskanmer, Forstamt),

ein. Sind Betriebe betroffen, die der Bergaufsicht un-
terllegen, so ist das zuständige Bergamt zu hören.

Will die Untere Wasserbehörde Bedenken des Staatli-
chen Umweltamtes nicht Rechnung tragen. so hat sie
die Weisung der Oberen wasserbehörde einzuholen. S 6
Abs. 4 S. 4 und 5 gelten entsprechend.

{3) Cenehmigungen können mit Bedingungen und Auf-
lagen versehen und befristet werden. Sie können zu
rückgenommen oder nachträglich mit zusätzlichen An
forderungen versehen oder weiteren Einschr?inkungen
unterworfen werden, sov/eit es das Interesse der öffent-
lichen wasserversorgung gebietet und bei Erteilung der
Genehmigung nicht voraussehbar war- Genehmigun
gen können für eine bestimmte Anzahl zukünftiger
einzelner Handlungen gleicher Art erteilt werden.

(4) Genehmigungen erlöschen, wenn innerhalb von
zwei Jahren nach Bestandskraft der Genehmigung mit
der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen oder
die Ausführung ein JaIr unterbrochen worden ist.

(5) Einer besonderen Genehmigung nach den Vor-
schriften dieser Verordnung bedarf es nicht für Harrd
lungen, die nach anderen Bestimmungen einer Erlaub
nis, Bewilligung, Genehmigung, bergrechtlichen Be
triebsplanzulassung oder sonstigen behördllchen Zu-
lassung bedürfen, wenn diese von der Unteren wasser
behörde oder mit deren Einvernehmen erteilt wird. Ab
satz 3, S. 1 bis 3 ist entsprechend anzuwenden.
(6) Bei allen Entscheidungen ist dem Schutzzweck die
ser Verordnung Rechnung zu tragen.

s 8
Befreiu.ugenBefreiu.ugen

(1) Die Untere Wasserbehörde kam aufAntrag von den
Verboten der SS 3 und 4 dieser Verordnung Befreiun-
gen erteilen, wenn andere Rechtsvorschriften dem
nicht entgegenstehen und

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung
erfordern oder

2. das Verbot zu einer offenbar nicht beabsichtigten
Hrirte führt und die Abweichung mit den Belailgen
des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere des Ge-
wässerschutzes. im Sinne dieser VerordnunA verein-
bar ist.

{21 Dem Wasserwerksbetreiber karn aufAntrag von de.
Unteren Wasserbehörde eine Befreiung von den Verbo
ten dieser Verordnung erteilt werden. soweit dies zum
Betrieb der Wassergewinnungs- und -versorgungsanla-
ge erforderlich und mit den Belangen des Vy'ohls der
A l lgemeinhe i t  ver  e inbar  i s l .
(3) tm übrigen gelten die Vorschriften des S 7 entspre
chend.

s 9
Entschädigrrngen

(1) Steilt eine Anordnung nach dieser Verordnung eine
Enteignung dar, befindet die Bezirksregierung auf An-
trag des Betroffenen über die Entschädigung gemäJ3
S 19 Abs. 3. S 20 wHG, S 15 Abs. 2 und $$ 134 und 135
LWG.

s r o
Ordnungswidrigkeiten

{I) Ordnungswidrig im Sinne von S 41 Abs. I Nr. 2
WHG oder S 16I Abs. I Nr.2 LWG handelt, wer vorsäLz
lich oder lahrlässiq eine nach S 3 Abs. I dieser Verord
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nung genehmigungspflichtige Handlung ohne Ceneh-
migung nach S 7 vornimmt.

{2) Ordnungswidrig im Sinne von S 4l Abs. I Nr. 2
WHG oder S 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt auch, wer
vorsätzlich oder fahrlässig ein€ naöh S 3 Abs. 2 oder S 4
dieser Verordnung verbotene Handlung ohne Befreiung
nach S 8 vornimmt.

{3) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuj3e
bis zu der geselzlich festgeselzten Höchstgrenze geahn-
det werden.

s  1 r
Andere Rechtsvorschriften

Die in anderen Rechtsvorschriften vorgesehenen Anzei-
ge-. Genehmigungs-. Duldungs- oder Zulassungs-
pflichten, Beschränkungen oder Verbote bleiben unbe
mhrt.

s 1 2
InkrafttretenInkrafttreten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer
Verkünding in Kraft. Sie gilt bis Zurn 20. l- 2029.
Az . :54 .1 .11  I -954.527

Bezirksregierung Arnsberg
als obere Wasserbehörde

gez. R. Berve
{Regierungspräsidentin)

Abl. Bez. Reg. Abg. 1997, S. 19

32, 32, Ordnungsbehördliche Ordnungsbehördliche VerordnungVerordnung
zur zur linderung linderung der der ordnungsbehördlichenordnungsbehördlichen

Vetordnung zur Festsetzulg des Landschafts-
schutzgebietes im Kreis Soest

vom 4. Dezember 1984
(Abl. Reg. Abg. Nr. 51 vom

22. Deze'nbet 1944, S. saa/Sag)
AufgrundAufgrund
- des S 42 a des Gesetzes zur Sicherung des Natur-

haushalts und zur Entwicklung der l,andschaft
(L,andschaftsgesetz LG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. August 1994 (GV. NW. S.
7lO). zslelzt geändert durch Ceselz zur Änderung
des Landesforstgeselzes. des Gemeinschaftswaldge
setzes und des l,andschaftsgesetzes vom 2. Mai
1995 {GV. N.w. S. 382-384)

- des S 35 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz -

OBG) in der Fassung dei Bekanntmachung vom
13. Mai 1980 {GV. Nw. S. 528), zuletzt geändert
durch cesetz von] 20. Dezember 1994 [GV. Nw. S.
i  I  l 5 t .

wird verordnet:
Die im a-nliegend€n Kartenausschnitt im Maj3stab
I : 5OOO schraffierten Fläch€n werden aus dem Land-
schaftsscliuLz entlassen.
Die sich hiernach ergebende Abgrenzung des Schutz-
gebietes ist durch eine rote Linie mit kurzen. senkrecht
aufstehenden Doppelstrichen nach innen zum Schutz-
gebiet hin gekennzeichnet.

Arnsberg. den 20. Dezember 1996
Az. :  51 .2 .1  6

Bezirksregierung Arnsberg
als höhere [,andschaftsbehörde

gez. Dr--lng. Bewe

IRegierungspräsidentin]
Abl. Bez. Reg. Abg. 1997.5.27

24 a.t"tt"tt Nr. 2/1997



Zeichenerklörung;
v Bohrung

l- l- -----l-l -----l-l Schutzzone Schutzzone IIIIII

fl*fl*

-itttl<tt

l :  : :  t "

F,:.{F,:.{

Wqsserschutzgebiet

Brilon - Burhogen
Mo0stob 1: 25.000

Diese Ubersichtskarte ist
Bestondteil der Wosserschutzgebietsverordnung
vom: O.2..

Die Bezirksregierung A rnsberg
ols obere Wosserbehörde

Autgestelll
Stoot t iches Umwel tomt L ippstod t

Lippstqdt, den 23.07 1996

Beorbeitung:

t ,
1 r  . ' {  I
a .  ' . t t '

ll

Der Leiler:

'. '. 
4- 4- ,- ,- (r'-r. (r'-r. zjzj


